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UNTERNEHMER(IN)/UNTERNEHMEN 
 

NEUES BMF-SCHREIBEN ZU TEIL-
WERTABSCHREIBUNGEN UND ANFOR-
DERUNGEN AN EINE „VORAUSSICHT-
LICH DAUERNDE WERTMINDERUNG“ 

 
Das Bundesministerium der Finanzen hat 

zu Fragen der steuerlichen Zulässigkeit von 
Teilwertabschreibungen Stellung genommen. 
Dabei geht es vor allem darum, wann eine 
„voraussichtlich dauernde Wertminderung“ bei 
Wertpapieren vorliegt. Bei börsennotierten, 
börsengehandelten und aktienindexbasierten 
Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermö-
gens ist von einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung auszugehen, wenn der Bör-
senwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen 
im Erwerbszeitpunkt gesunken ist und der 
Kursverlust die Bagatellgrenze von 5 % der 
Notierung bei Erwerb überschreitet. Entgegen 
der bisher von der Verwaltung vertretenen 
Auffassung bleiben bis zum Tag der Bilanzauf-
stellung eintretende Kursänderungen unbe-
rücksichtigt. 

Steigt der Börsenkurs zum nächsten Bilanz-
stichtag, muss das Wertpapier nach einer vo-
rangegangenen Teilwertabschreibung mit dem 
aktuellen Börsenkurs angesetzt werden, wobei 
die ursprünglichen Anschaffungskosten die 
Obergrenze bilden. Bei der Wertaufholung soll 
die Bagatellgrenze nicht zur Anwendung kom-
men; diese Auffassung der Finanzverwaltung 
ist allerdings umstritten.  

Jede Teilwertabschreibung führt zu Auf-
wand und ist damit steuerentlastend; jede Wer-
taufholung führt zu Ertrag und ist damit steuer-
belastend. 
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Beispiel 
Das Wertpapier wird zu 100 angeschafft und 
so in der Bilanz zum 31. Dezember 2013 er-
fasst. Der Börsenkurs beträgt 98 zum 31. De-
zember 2014, 90 zum 31. Dezember 2015 und 
93 zum 31. Dezember 2016. 
In der Bilanz zum 31. Dezember 2014 darf 
keine Teilwertabschreibung erfolgen, da die 
Bagatellgrenze nicht überschritten ist. Zum 31. 
Dezember 2015 kann der Steuerpflichtige eine 
Teilwertabschreibung von 100 auf 90 vorneh-
men. Tut er dies, muss er in der Bilanz zum 31. 
Dezember 2016 nach umstrittener Auffassung 
der Finanzverwaltung das Wertpapier mit 93 
ansetzen, obwohl die Bagatellgrenze nicht 
überschritten wird. 

 
RÜCKWIRKUNG EINER RECHNUNGS-
BERICHTIGUNG 

 
Der Gerichtshof der Europäischen Union 

hat entschieden, dass die Ergänzung einer 
unvollständigen Rechnung zurück wirkt. Der 
Vorsteuerabzug aus der ursprünglichen Rech-
nung bleibt erhalten. Dieses Urteil widerspricht 
dem deutschen Recht, das eine solche Rück-
wirkung nicht anerkennt. 

In dem entschiedenen Fall ging es konkret 
um die Ergänzung der ursprüng- lich ausge-
stellten Rechnung um eine fehlene Steuer-
Nummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer. Das Gericht begründete seine Auf-
fassung u. a. damit, dass der Vorsteuerabzug 
gewährt wird, wenn die materiellen Anforde-
rungen, die an eine Rechnung gestellt werden, 
erfüllt sind. Die Angabe z. B. der Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummern gehört zu den for-
mellen Bestandteilen einer Rechnung. Diese 
können auch nachträglich ergänzt werden. 

 
 

ANSCHAFFUNGSNAHE HERSTEL-
LUNGSKOSTEN ANSTELLE SOFORTAB-
ZUG BEI GEBÄUDESANIERUNG 

 
Die Rechtsprechung hat den Begriff der „In-

standsetzungs- und Modernisierungsmaßnah-
men“ konkretisiert. 

Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes 
gehören auch Aufwendungen für Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die 
innerhalb von drei Jahren nach der Anschaf-
fung des Gebäudes durchgeführt werden und 
15 % der Anschaffungskosten (ohne Um-
satzsteuer) des Gebäudes übersteigen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in mehreren 
Urteilen die Auffassung vertreten, typische 
Schönheitsreparaturen gehörten zu den „an-
schaffungsnahen“ Herstellungskosten. Der 
BFH verhindert insoweit den sofortigen Wer-
bungskostenabzug, weil solche Maßnahmen 
das Gebäude erst betriebsbereit, d. h. vermiet-
bar machen. 

 
Hinweis 
Aufwendungen für Erhaltungsaufwendungen, 
die jährlich üblicherweise anfallen, wie etwa 
Wartungsarbeiten an Heizungsanlagen, kön-
nen indes als sofort abzugsfähige Werbungs-
kosten berücksichtigt werden. 
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PRIVATPERSONEN 
 

STUDIENKOSTEN SIND KEINE VORWEG-
GENOMMENEN WERBUNGSKOSTEN  
ODER BETRIEBSAUSGABEN 

 
Beruflich veranlasste Aus- und Fortbil-

dungskosten (Studienkosten) für ein Zweitstu-
dium sind grundsätzlich vorweggenommene 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben bei 
der jeweiligen Einkunftsart. 

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln 
sind entsprechende Aufwendungen steuerlich 
nicht zu berücksichtigen, wenn sie im Rahmen 
eines Stipendiums steuerfrei erstattet werden. 
Nur die Aufwendungen, die tatsächlich zu einer 
wirtschaftlichen Belastung führen, kommen für 
einen Ansatz in Frage. Der Bundesfinanzhof 
muss abschließend entscheiden. 

 
Hinweis 
Ob Aufwendungen für ein Erststudium Kosten 
der Lebensführung sind und deshalb nur als 
Sonderausgaben abgezogen werden können 
oder doch ein Abzug als Werbungskos-
ten/Betriebsausgaben möglich ist, wird dem-
nächst vom Bundesverfassungsgericht ent-
schieden. 

 
BONUSZAHLUNGEN DER KRANKEN-
KASSE MINDERN NICHT DEN SONDER-
AUSGABENABZUG 

 
Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse im 

Rahmen eines Bonusprogramms dem Versi-
cherten die von ihm getragenen Kosten für 
Gesundheitsmaßnahmen, mindert dies nicht 
die als Sonderausgaben abziehbaren Kranken-
versicherungsbeiträge. In dem vom Bundesfi-
nanzhof entschiedenen Fall ging es um das 

Bonusprogramm einer Krankenkasse, das zur 
Förderung eines Gesundheitsverhaltens der 
Versicherten Anreiz bieten sollte. Der Versi-
cherte erhielt einen Bonus, wenn er bestimmte 
kostenfreie Vorsorgemaßnahmen in Anspruch 
genommen hatte oder für Kosten, die von ihm 
persönlich getragen wurden. 

Das Gericht argumentiert, dass es sich bei 
solchen Zahlungen nicht um eine Erstattung 
von Krankenversicherungsbeiträgen, sondern 
um die Erstattung der vom Versicherten getra-
genen Aufwendungen handele. Damit sind 
allenfalls die als außergewöhnliche Belastung 
abziehbaren Aufwendungen zu kürzen. 

 
ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN FÜR 
RECHTSWIDRIG GELEISTETE MEHRAR-
BEITEN 

 
Eine Entschädigungszahlung an einen Ar-

beitnehmer für rechtswidrig geleistete Mehrar-
beit gehört zu den steuerbaren Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit. 

In dem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall ging es um Mehrarbeitsleistungen 
eines Feuerwehrmanns. Dieser hatte Über-
stunden über mehrere Jahre nicht mit Freizeit-
ausgleich verrechnet, sondern einen finanziel-
len Ausgleich verlangt. Die zuständige Ge-
meinde leistete daraufhin eine Ausgleichszah-
lung für die in sechs Jahren geleisteten Über-
stunden. 

Der Feuerwehrmann vertrat die Auffassung, 
dass hier nicht steuerbarer Schadensersatz 
vorläge. Das Gericht folgte dem nicht und stell-
te klar, dass zu den steuerbaren Einkünften 
alle Einnahmen zählen, die dem Arbeitnehmer 
aus einem Dienstverhältnis zufließen. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das Entgelt für Ar-
beitszeiten gezahlt wird, die in rechtswidriger 
Weise überschritten wurden. 
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MIETER(IN)/VERMIETER(IN) 
 

BUNDESGERICHTSHOF VEREINFACHT 
BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG 

 
Vermieter haben künftig größeren Spielraum 
bei der Gestaltung der jährlichen Nebenkos-
tenabrechnung. Legen sie z. B. die Kosten für 
Wasser, Abwasser und Müllabfuhr auf mehrere 
Gebäude um, müssen die Rechenschritte nicht 
mehr aus der Abrechnung ersichtlich sein, hat 
der Bundesgerichtshof entschieden.  
Damit hat das Gericht seine bisherige strenge 
Linie geändert, wonach eine in der zuvor be-
schriebenen Art und Weise durchgeführte Ne-
benkostenabrechnung bisher deren Unwirk-
samkeit zur Folge gehabt hätte. Zur Begrün-
dung verwiesen die Richter darauf, dass be-
reits in den vergangenen Jahren in anderen 
Entscheidungen mehrfach betont worden sei, 
dass an eine Nebenkostenabrechnung keine 
zu hohen Anforderungen zu stellen seien. So 
solle sich nicht nur der Aufwand für den Ver-
mieter in Grenzen halten. Auch der Mieter ha-
be ein Interesse daran, dass die Abrechnung 
übersichtlich bleibe und nicht zu viele Details 
enthalte. 
In dem Fall teilten sich mehrere Gebäude einer 
Wohnanlage einen Müllplatz und zwei Heizsta-
tionen. Bei der Abrechnung hatte der Vermieter 
die Gesamtkosten nach Wohnfläche auf die 
Gebäude verteilt und dann auf die einzelnen 
Mieter umgelegt, diesen Schritt aber in der 
Nebenkostenabrechnung nicht nachvollziehbar 
gemacht. 
In Zukunft muss der Rechenschritt zur Umlage 
der Gesamtkosten auf die Abrechnungseinheit 
in der Abrechnung nicht mehr aufgeführt wer-
den. Es reicht vielmehr aus, die Gesamtkosten 
für die Abrechnungseinheit pro Kostenart dar-

zustellen, aus denen sich die zu zahlenden 
Neben- und Betriebskosten für den Mieter er-
rechnen. 

 

ARBEITNEHMER(IN)/ARBEITGEBER(IN) 
 

BETRIEBSÜBERGANG UND IDENTITÄT 
NACH INHABERWECHSEL 

 
Damit ein Betriebsübergang vorliegt, muss 

der neue Inhaber eine wirtschaftliche Einheit 
unter Wahrung ihrer Identität fortführen. Ob die 
Identität gewahrt ist, muss unter Beachtung 
aller den Vorgang kennzeichnenden Tatsachen 
insgesamt beurteilt werden. Teilaspekte dürf-
ten nicht isoliert betrachtet werden. So ent-
schied das Bundesarbeitsgericht im Falle einer 
Rettungsassistentin.  

Diese war zunächst bei einem eingetrage-
nen Verein beschäftigt, der den Rettungsdienst 
in einem Landkreis betrieb. Der Landkreis ent-
schloss sich dann dazu, den Rettungsdienst 
selbst durchzuführen. Er kündigte die Mietver-
träge mit dem Verein, übernahm die Einrich-
tungsgegenstände, kaufte neue Rettungsfahr-
zeuge und stellte nach einem durchgeführten 
Auswahlverfahren die vorher beim Verein be-
schäftigen Mitarbeiter und zehn weitere Be-
schäftigte ein, um ein neues Schichtmodell 
einführen zu können. Die Rettungsassistentin 
hat geltend gemacht, der Landkreis sei im Weg 
des Betriebsübergangs in die Rechte und 
Pflichten des Vereins aus dem Arbeitsvertrag 
eingetreten. Das Bundesarbeitsgericht war 
anderer Auffassung. Die Gesamtbewertung 
habe in diesem Fall ergeben, dass die Identität 
der wirtschaftlichen Einheit „Rettungsdienst“ 
nach dem Inhaberwechsel nicht gewahrt ge-
blieben war. 
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ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER 
 

NEUREGELUNG DER ERBSCHAFT- UND 
SCHENKUNGSTEUER 

 
Der Bundesrat stimmte am 14. Oktober 

2016 dem Ergebnis des Vermittlungsaus-
schusses zur Reformierung der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer zu. Das höchstkomplizierte 
Regelungspaket tritt überwiegend rückwirkend 
zum 1. Juli 2016 in Kraft. Für Erbschaften und 
Schenkungen ab diesem Zeitpunkt gelten unter 
anderem folgende Regelungen: 

 
§ Wird eine Unternehmensbewertung im ver-

einfachten Ertragswertverfahren durchge-
führt, gilt ein einheitlicher Kapitalisierungs-
faktor von 13,75. Diese Regelung gilt rück-
wirkend zum 1. Januar 2016. 

§ Zum begünstigungsfähigen Vermögen ge-
hören im Wesentlichen landund forstwirt-
schaftliches Vermögen, Betriebsvermögen 
und Anteile an Kapitalgesellschaften zu 
mehr als 25 % im Inland, in der Europäi-
schen Union oder einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums. 

§ Verwaltungsvermögen ist nach der Neure-
gelung grundsätzlich voll zu versteuern. 

§ Der Verwaltungsvermögenskatalog wurde 
neu beispielsweise um Briefmarkensamm-
lungen oder Oldtimer erweitert. 

§ Für Finanzmittel gelten Sonderregelungen. 
Sie gehören nur dann zum schädlichen 
Verwaltungsvermögen, soweit ihr Wert nach 
Abzug von Schulden 15 % des gemeinen 
Werts des gesamten Unternehmens über-
steigt. 

§ Für Todesfälle sieht das Gesetz eine soge-
nannte Investitionsklausel vor. Wenn er-
worbenes Verwaltungsvermögen innerhalb 
von zwei Jahren in begünstigtes Vermögen 

investiert wird, kann unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Qualifikation als Verwal-
tungsvermögen rückwirkend entfallen. Die-
se Regelung knüpft jedoch an sehr strenge 
Voraussetzungen an. So muss die Investiti-
on zum Beispiel auf einem vorgefassten 
Plan des Erblassers beruhen. 

§ Bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen 
erfolgt die Ermittlung des verschonten Ver-
mögens mittels einer konsolidierten Ver-
bundsvermögensaufstellung. Das gilt be-
reits bei zweistufigen Strukturen. Die Ermitt-
lungen müssen auf Ebene der jeweiligen 
Gesellschaft vorgenommen werden. 

§ Die Regel- und Optionsverschonung (Frei-
stellung in Höhe von 85 % bzw. 100 %) des 
begünstigten Vermögens gelten nur dann 
uneingeschränkt, wenn der Erwerb des un-
ternehmerischen Vermögens eine Grenze 
von 26 Mio. € nicht übersteigt. Wird diese 
Grenze überschritten, so kann bis zu einem 
Erwerb von 90 Mio. € zwischen dem soge-
nannten Abschlags- und dem Erlassmodell 
gewählt werden. Ab einem Erwerb von 
mehr als 90 Mio. € je Erwerber kommt nur 
noch das Erlassmodell in Frage. 

§ Die Regel- und Optionsverschonung setzen 
u. a. voraus, dass innerhalb einer Frist von 
fünf Jahren nach dem Erwerb eine be-
stimmte Mindestlohnsumme nicht unter-
schritten wird. Diese sogenannte Lohn-
summenregelung spielt dann keine Rolle, 
wenn der Betrieb nicht mehr als fünf Be-
schäftigte hat oder die Ausgangslohnsum-
me 0 € beträgt. 

§ Im Abschlagsmodell verringert sich der 
gewährte Verschonungsabschlag von 85 % 
resp. 100 % um jeweils einen Prozentpunkt 
für jede 750.000 €, um die der Wert des be-
günstigten Vermögens 26 Mio. € übersteigt. 
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§ Im Erlassmodell wird die Steuer ganz oder 
teilweise erlassen, wenn der Erwerber 
nachweist, dass er nicht in der Lage ist, die 
Steuer aus seinem verfügbaren Vermögen 
zu begleichen (sogenannte Verschonungs-
bedarfsprüfung). 

§ Für Todesfälle kann ein Recht auf Stundung 
bestehen. Die Stundungsmöglichkeit ist je-
doch auf sieben Jahre beschränkt und wird 
nur für das erste Jahr zinslos gewährt. 
 
Da die komplizierten Neuregelungen an un-

terschiedlichste Berechnungsgrößen anknüp-
fen, kontaktieren Betroffene bitte stets ihren 
steuerlichen Berater. 

 

SONSTIGES 
 

RÜCKTRITTSRECHT VON KÄUFERN WE-
GEN VW-ABGASSKANDAL 

 
In zwei vom Landgericht Krefeld entschie-

denen Fällen hatten zwei Autokäufer jeweils 
einen Audi-Pkw bei einem Vertragshändler 
erworben und später unter Bezugnahme auf 
den sog. VW-Abgasskandal den Rücktritt vom 

Kaufvertrag erklärt. 
Das Landgericht hat die Rücktritte für wirk-

sam erachtet und das Autohaus verurteilt, die 
betreffenden Fahrzeuge zurückzuehmen und 
im Gegenzug den Kaufpreis abzüglich einer 
Nutzungsentschädigung für die gefahrenen 
Kilometer an den jeweiligen Käufer zurückzu-
zahlen. Nach Auffassung des Gerichts ist es 
den klagenden Kunden nicht zumutbar, dem 
Vertragshändler die gesetzlich grundsätzlich 
vorgeschriebene Möglichkeit einer Nacherfül-
lung einzuräumen.  

Zum entscheidenden Zeitpunkt des Rück-
tritts sei noch nicht klar gewesen, ob die geän-
derte Software zur Motorsteuerung vom Kraft-

fahrt-Bundesamt genehmigt werde, wann dies 
geschehe und wann die Fahrzeuge dann 
nachgerüstet würden. Eine Minderung des 
Kaufpreises als Alternative scheide schon des-
halb aus, weil die betroffenen Fahrzeuge ohne 
Nachrüstung von den Zulassungsämtern still-
gelegt würden. 

 
 
 
 
 
Weitere Informationen  
immer unter  
 
www.stkbauer.de/aktuelles 
 
Schauen Sie doch mal rein! 
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